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Dezernat I / Bauordnung und Untere Denkmalbehörde Hennef, den 13.05.2022 
Frau Busch (   336) 
63. 000 000 000- Anfragen 94/22 

 
 
V e r m e r k:  
 
 
Anfrage zum Genehmigungsverfahren von Windkraftanlagen in 53773 Hennef 
 
Fragen: 1. Welche Anträge, Genehmigungen, Bewilligungen sind notwendig zur Errichtung eines privaten 
Windrades auf eigenem Grund? 
Frage 2 Welche Bauhöhen und Abstände sind einzuhalten? 
Frage 3. Gibt es andere Voraussetzungen für Gewerbebetriebe?  
  
 
Anlagen zur Nutzung von Windenergie mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern bedürfen nach Anlage 1 Ziffer 
1.6 der Durchführungsverordnung zum Bundesimmissionsschutzgesetz einer Genehmigung der Bezirksregierung.  
 
Bei privaten Windkraftanlagen auf dem eigenen Grundstück handelt es sich in der Regel um Kleinwindanlagen mit einer 
maximalen Höhe von bis zu 50 Metern, die mit dieser Höhenbegrenzung keiner immissionsschutzrechtlichen Genehmi-
gung bedürfen, sondern den Regelungen des Bauplanungs- und Bauordnungsrechts unterliegen. 
 
Für Bebauungsplangebiete und im Zusammenhang bebaute Ortsteile (§34) gilt:  
 
Nach § 62 Zff. 3 c der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 2018 (BauONRW) sind Kleinwindanlagen bis 10 
Meter Anlagengesamthöhe sowie damit verbundene Änderungen der Nutzung oder äußeren Gestalt des Gebäudes 
verfahrensfrei (genehmigungsfrei), außer in reinen, allgemeinen und besonderen Wohngebieten sowie Mischgebieten. 
 
Damit gilt die Verfahrensfreiheit für die vorgenannten Anlagen z.B. in Gewerbe- oder Industriegebieten. Die Verfahrens-
freiheit entbindet den Bauherrn jedoch nicht von der Verpflichtung zu Einhaltung anderer öffentlich-rechtlicher Vorschrif-
ten, wie z. B. der Einhaltung von Abstandflächen oder immissionsschutzrechtlichen Vorschriften. Nur obliegen diese 
Verpflichtungen bei verfahrensfreien Vorhaben allein dem Bauherrn. Eine Kontrolle durch die Bauaufsichtsbehörde fin-
det in diesen Fällen nicht statt. 
 
Kleinwindanlagen in reinen, allgemeinen und besonderen Wohngebieten sowie in Mischgebieten, sowie Anlagen über 
10 Metern Höhe in Gewerbe-  und Industriegebieten sind damit baurechtlich genehmigungspflichtig. Zur Erlangung einer 
Baugenehmigung ist ein formeller Bauantrag mit allen zugehörigen Unterlagen (Lageplan, Bauzeichnungen, u.s.w., ge-
fertigt von einem Entwurfsverfasser) bei der Bauaufsichtsbehörde einzureichen. Im Genehmigungsverfahren werden 
hinsichtlich der Beurteilung zu den Immissionen einer solchen Anlage (Geräusche, Schattenwurf.) Fachämter, wie z.B. 
die Ämter für Umwelt- Natur und Landschaftsschutz beteiligt. Diese können weitere Unterlagen, wie z.B. Immissions-
prognosegutachten anfordern. Das wird von der im Einzelfall beantragten Kleinwindanlage abhängen. Ebenso können 
die Anlagen als Haupt- oder Nebenanlage beurteilt werden. Dies ist zum einen abhängig davon, ob die Energie über-
wiegend zum Eigenverbrauch dient oder eingespeist wird, zum anderen vom äußeren Erscheinungsbild der Anlage in 
Bezug auf ihre „Unterordnung“ gegenüber der Hauptnutzung. 
 
Auszug aus dem Windenergieerlass NRW 2018: 
 
Aufgrund der sehr unterschiedlichen Höhen und Leistungsklassen der Kleinwindanlagen und der 
unterschiedlich geprägten Standorte, an denen Kleinwindanlagen verwirklicht werden sollen, las-
sen sich jedoch allgemeine Empfehlungen kaum aussprechen. 
Insbesondere bei Anlagen im Innenbereich sind im baurechtlichen Genehmigungsverfahren aus-
sagekräftige Unterlagen vorzulegen, die eine Prüfung der immissionsschutzrechtlichen Zulässig-
keit des Betriebs ermöglichen (zum Beispiel gesicherte Datenblätter, in denen unabhängige Insti-
tute das Geräuschverhalten der Anlage in allen regulären Betriebszuständen mindestens bis zum 
Erreichen der Nennleistung belegen). 
 
Die von den Anlagen verursachten Abstandflächen richten sich individuell nach deren Höhe, wobei ein Mindestabstand 
von 3 Metern zu Nachbargrenzen in jedem Fall einzuhalten ist. Sollte ein immissionsschutzrechtliches Gutachten grö-
ßere Abstände fordern, müssen auch diese berücksichtigt werden.  
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Für den Außenbereich gilt:  
 
Im planungsrechtlichen Außenbereich gehören Anlagen zur Nutzung von Windenergie zu den privilegierten Anlagen 
nach § 35 Abs. 1 Ziff. 5. Sie dürfen jedoch anderen öffentlichen Belangen, wie z.B. den Bestimmungen des Flächennut-
zungsplans, dem Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutz, dem Denkmalschutz und immissionsschutzrechtlichen Be-
langen nicht widersprechen. Die Darstellung „Fläche für die Landwirtschaft“ löst in der Regel keinen Widerspruch zu der 
Errichtung einer Windenergieanlage im Sinne von § 35 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 Baugesetzbuch aus (Ziff. 5.2.2.3 
Windenergieerlass). 
 
Das 2. Änderungsgesetz zur Ausführung des Baugesetzbuches in NRW vom 08.07.2021 bestimmt: 
 
§ 35 Absatz 1 Nummer 5 BauGB findet auf Vorhaben, die der Erforschung, Entwicklung oder· Nutzung der Windenergie 
dienen, nur Anwendung, wenn diese Vorhaben einen Mindestabstand von 1000 Metern zu Wohngebäuden  
 

1. in Gebieten mit Bebauungsplänen (§ 30 BauGB) und innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile (§ 
34 BauGB), sofern dort Wohngebäude nicht nur ausnahmsweise zulässig sind, oder 

2. im Geltungsbereich von Satzungen nach § 35 Absatz 6  (Außenbereichssatzung) BauGB einhalten.  
 

 
Die 1 000 Meter-Regelung gilt grundsätzlich für alle Windenergieanlagen nach § 35 Absatz 1 Nummer 5 BauGB, un-
abhängig davon, ob sie mit einer Höhe von mehr als 50 Metern immissionsschutzrechtlich (Ziffer 1.6 Anhang 1 zur 4. 
Bundesimmissionsschutzverordnung -BImSchV) oder ob sie baurechtlich genehmigt werden oder als Kleinwindener-
gieanlagen nach der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen genehmigungs- bzw. verfahrensfrei sind. 
 
Windenergieanlage als untergeordnete Nebenanlage im Außenbereich 
 
Eine Windenergieanlage kann im Außenbereich nach § 35 Absatz 1 Baugesetzbuch als unselbstständiger Teil eines 
seinerseits privilegierten Betriebes (Landwirtschaft, bestimmte Gewerbebetriebe) genehmigungsfähig sein. Vorausset-
zung ist, dass die Windenergieanlage dem Betrieb räumlich und funktional unmittelbar zu- und untergeordnet ist. Ob 
das Vorhaben im Verhältnis zu dem privilegiert zulässigen Betrieb bodenrechtlich eine Nebensache ist, sich ihm die-
nend unterordnet, gegenüber der Hauptnutzung im Hintergrund steht, ist nicht aufgrund einer typisierenden, sondern 
einer konkreten Betrachtungsweise des privilegierten Betriebes und der ihm zugeordneten Nebennutzung zu beurtei-
len (BVerwG, Beschluss vom 28.08.1998 – 4 B 66.98). Die Windenergieanlage muss sich in angemessener räumli-
cher Nähe zu dem mit Energie versorgten Betrieb befinden. Nach der Zweckbestimmung muss der überwiegende Teil 
der erzeugten Energie dem privilegierten Vorhaben zugutekommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage:  
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Auszug aus dem Windenergiererlass NRW 2018  
 

Erlass für die Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen und 
Hinweise für die Zielsetzung und Anwendung 

(Windenergie-Erlass) 
 

Gemeinsamer Runderlass 
des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie (Az. VI.A-3 – 77-30 Windenergieerlass), 

des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz (Az. VII.2-2 – 2017/01 – Windenergieer-
lass) und 

des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (Az. 611 – 
901.3/202) 

Vom 8. Mai 2018 

 
6.2 
Zulässigkeit 
6.2.1 
Immissionsschutzrechtliche Voraussetzungen 
Für Kleinwindanlagen gilt infolge von § 22 Bundes-Immissionsschutzgesetz, gegebenenfalls in Verbindung mit § 13 
Landesimmissionsschutzgesetz NRW vom 18.03.1975, zuletzt geändert am 20.09.2016 (GV. NRW. S. 791), dass sie 
die gebietsbezogenen Immissionsrichtwerte nach Nummer 6.1 TA Lärm und sonstige immissionsschutzrechtliche An-
forderungen einhalten müssen. Werden Kleinwindanlagen an Gebäuden befestigt, sind aufgrund der baulichen Ver-
bundenheit auch die Immissionsrichtwerte für Innen nach Nummer 6.2 TA Lärm zu berücksichtigen, sofern im Ge-
bäude nicht nur die Anlagenbetreiberin oder der Anlagenbetreiber wohnt. 
Aufgrund der sehr unterschiedlichen Höhen und Leistungsklassen der Kleinwindanlagen und der unterschiedlich ge-
prägten Standorte, an denen Kleinwindanlagen verwirklicht werden sollen, lassen sich jedoch allgemeine Empfehlun-
gen kaum aussprechen. 
Insbesondere bei Anlagen im Innenbereich sind im baurechtlichen Genehmigungsverfahren aussagekräftige Unterla-
gen vorzulegen, die eine Prüfung der immissionsschutzrechtlichen Zulässigkeit des Betriebs ermöglichen (zum Bei-
spiel gesicherte Datenblätter, in denen unabhängige Institute das Geräuschverhalten der Anlage in allen regulären 
Betriebszuständen mindestens bis zum Erreichen der Nennleistung belegen). 
 
6.2.2 
Bauplanungsrechtliche Voraussetzungen 
Die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit richtet sich nach den §§ 29 bis 36 Baugesetzbuch. 
Im beplanten Innenbereich ist anhand der jeweiligen Gebietskategorie zu prüfen, ob eine Windenergieanlage (als ei-
genständige Hauptanlage) nach § 30 Baugesetzbuch in Verbindung mit der Baunutzungsverordnung zulässig ist. Im 
unbeplanten Innenbereich muss sich die Windenergieanlage gemäß § 34 Absatz 1 Baugesetzbuch in die Eigenart der 
näheren Umgebung einfügen. In den Fällen, in denen die Eigenart der näheren Umgebung einem der Baugebiete der 
Baunutzungsverordnung entspricht, ist die Zulässigkeit nach § 34 Absatz 2 Baugesetzbuch anhand der Gebietskate-
gorien der Baunutzungsverordnung zu prüfen. 
Im Innenbereich können Kleinwindanlagen grundsätzlich auch als untergeordnete Nebenanlagen gemäß § 14 Baunut-
zungsverordnung in allen Baugebieten zulässig sein. Voraussetzung ist, dass sie dem primären Nutzungszweck von 
Grundstücken dienen und der Eigenart des Baugebiets nicht widersprechen (vergleiche OVG Niedersachsen, Be-
schluss vom 29.06.2012 - 12 LA 155/11). Kleinwindanlagen dienen nur solange dem primären Nutzungszweck 
von Grundstücken (funktionale Unterordnung), wie sie überwiegend (> 50 Prozent) für das jeweilige Grundstück selbst 
Energie erzeugen, nicht aber, wenn die erzeugte Energie überwiegend in das öffentliche Netz eingespeist wird. Dar-
über hinaus müssen sie der Hauptnutzung räumlich-gegenständlich untergeordnet sein. Die räumliche Unterordnung 
ist zwar nicht bereits dann ausgeschlossen, wenn die Anlage über die Firsthöhe der übergeordneten baulichen Anlage 
um etliche Meter hinausragt. Aufgrund des äußeren Erscheinungsbildes und wegen ihrer Abmessungen darf die Ne-
benanlage aber der Hauptanlage nicht gleichwertig erscheinen oder diese optisch verdrängen. Eine Kleinwindanlage 
kann im Hinblick auf ihr geringes bauliches Volumen in der optischen Wirkung derart zurücktreten, dass sie gegenüber 
einem Gebäude, dessen Energieversorgung sie dient, auch räumlich-gegenständlich als untergeordnet er-
scheint. Maßgeblich für die räumlich-gegenständliche Unterordnung ist der optische Gesamteindruck aus Standort und 
Größe der Kleinwindanlage, den Abmessungen der benachbarten Hauptanlagen, der Bebauungsdichte des Baugebie-
tes sowie der Grundstücksgrößen (vergleiche VGH Mannheim, Beschluss vom 09.07.2014 – 8 S 39/14). 
 
Im Außenbereich können Kleinwindanlagen als selbstständige Anlagen nach § 35 Absatz 1 Nummer 5 Baugesetzbuch 
zu beurteilen sein, unabhängig davon, ob der erzeugte Strom ins öffentliche Netz eingespeist wird oder der privaten 
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Energieversorgung dient. Aufgrund ihrer geringen Höhe handelt es sich nicht um raumbedeutsame Anlagen. Sie wer-
den deshalb von der raumordnerischen Steuerung der Anlagenerrichtung nicht erfasst. 
Kleinwindanlagen können im Außenbereich auch als untergeordnete Nebenanlagen zu privilegierten Vorhaben nach § 
35 Absatz 1 Baugesetzbuch zulässig sein (s. Nummer 5.2.2.2). 
 
6.2.3 
Bauordnungsrechtliche Voraussetzungen 
Zu den bauordnungsrechtlichen Anforderungen wird auf Nummer 5.2.3 verwiesen. Hinsichtlich des Nachweises der 
Sicherheit und der erforderlichen Bauvorlagen gelten in Verbindung mit Abschnitt 5.2.3.3 Erleichterungen für kleine 
Windenergieanlagen im Anwendungsbereich der DIN EN 61400-2 (s. a. Ziffern 1 und 3.1 in der Anlage 2.7/12 des 
Runderlasses „Änderung des Runderlasses Einführung Technischer Baubestimmungen nach § 3 Abs. 3 Landesbau-
ordnung“ vom 4. Februar 2015) sowie für sehr kleine Windenergieanlagen bis 10 m Gesamthöhe (s. a. Ziffer 5 der An-
lage 2.7/12 des Runderlasses). 
 
 
5.2.2.2 
Untergeordnete Nebenanlage (Außenbereich) 
Eine Windenergieanlage kann im Außenbereich nach § 35 Absatz 1 Baugesetzbuch als unselbstständiger Teil eines 
seinerseits privilegierten Betriebes genehmigungsfähig sein. Voraussetzung ist, dass die Windenergieanlage dem Be-
trieb räumlich und funktional unmittelbar zu- und untergeordnet ist. Ob das Vorhaben im Verhältnis zu dem privilegiert 
zulässigen Betrieb bodenrechtlich eine Nebensache ist, sich ihm dienend unterordnet, gegenüber der Hauptnutzung 
im Hintergrund steht, ist nicht aufgrund einer typisierenden, sondern einer konkreten Betrachtungsweise des privile-
gierten Betriebes und der ihm zugeordneten Nebennutzung zu beurteilen (BVerwG, Beschluss vom 28.08.1998 – 4 B 
66.98). Die Windenergieanlage muss sich in angemessener räumlicher Nähe zu dem mit Energie versorgten Betrieb 
befinden. Nach der Zweckbestimmung muss der überwiegende Teil der erzeugten Energie dem privilegierten Vorha-
ben zugutekommen. 
Für Windenergieanlagen, die als untergeordnete Nebenanlage nach § 35 Absatz 1 Nummer 1 Baugesetzbuch privile-
giert sind, gilt § 35 Absatz 3 Satz 3 Baugesetzbuch nicht (siehe auch oben Nummer 5.2.2.1; OVG Niedersachsen, Ur-
teil vom 29.04.2008 – 12 LB 48/01; BVerwG, Beschluss vom 04.11.2008 - 4 B 44.08). 
Eine Windenergieanlage kann im Einzelfall als untergeordnete Nebenanlage mehreren im Außenbereich zulässiger-
weise errichteten Betrieben dienen, wenn der überwiegende Teil der erzeugten Energie diesen Betrieben insgesamt 
zukommt. Die funktionelle Zuordnung ist gegebenenfalls durch eine Nebenbestimmung zur Genehmigung auf Dauer 
sicherzustellen. Die Zuordnung einer Anlage zu mehreren Betrieben ist immer erfüllt, wenn 
a) die Betreiberinnen und Betreiber der Windenergieanlage gesellschaftsrechtlich verbunden sind und 
b) die Betreiberinnen und Betreiber der Windenergieanlage nachweisen, dass der Stromverbrauch in ihren Betrie-
ben zusammengenommen höher als 50 Prozent der voraussichtlichen jährlichen Erzeugungsleistung der Windener-
gieanlage ist und 
c) die Windenergieanlage sich in angemessener räumlicher Nähe zu den mit Energie versorgten Betrieben befindet. 
5.2.2.3 
Entgegenstehen öffentlicher Belange (§ 35 Absatz 3 Baugesetzbuch) 
Bei der Prüfung des konkreten Standorts einer Anlage im Genehmigungsverfahren können – abhängig von der Rege-
lungsintensität auf Ebene der Bauleitplanung (siehe unten) – insbesondere folgende öffentliche Belange berührt sein 
und dem Vorhaben ggfs. entgegenstehen: 
a) Die Darstellung „Fläche für die Landwirtschaft“ löst in der Regel keinen Widerspruch zu der Errichtung einer Wind-
energieanlage im Sinne von § 35 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 Baugesetzbuch aus. 
b) Der Begriff der schädlichen Umwelteinwirkungen (§ 35 Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 Baugesetzbuch) ist in § 3 Bun-
des-Immissionsschutzgesetz definiert. Die Abschattungswirkung für Funkwellen stellt keine schädliche Umwelteinwir-
kung im Sinne des § 35 Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 Baugesetzbuch in Verbindung mit § 3 Absatz 1 und 2 sowie § 5 
Absatz 1 Nummer 1 Bundes-Immissionsschutzgesetz dar (OVG NRW, Urteil vom 18.08.2009 – 8 A 613/08). Auf Num-
mer 5.2.1 (Lärm, Schattenwurf) wird verwiesen. 
c) Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege im Sinne des § 35 Absatz 3 Satz 1 Nummer 5 Baugesetz-
buch stehen einem Vorhaben insbesondere dann entgegen, wenn dieses in nicht durch Ausnahmegenehmigung oder 
Befreiung zu behebender Weise in Widerspruch zu einer gültigen Landschaftsschutzverordnung steht (OVG NRW, 
Urteil vom 05.09.2006 – 8 A 1971/04; ständige Rechtsprechung BVerwG, Beschluss vom 02.02.2000 - 4 B 104.99). 
Auf Nummer 8.2.2.5 (Landschaftsschutzgebiete) wird verwiesen. 
d) Außerhalb von förmlich unter Natur- oder Landschaftsschutz gestellten Landschaftsteilen begründet eine Beein-
trächtigung des Orts- oder Landschaftsbildes allein noch nicht die Unzulässigkeit eines solchen Vorhabens. Vielmehr 
muss eine qualifizierte Beeinträchtigung im Sinne einer Verunstaltung des Orts- oder Landschaftsbildes gegeben sein. 
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Eine solche Verunstaltung liegt nur vor, wenn das Vorhaben seiner Umgebung grob unangemessen ist und auch von 
einem für ästhetische Eindrücke offenen Betrachter als belastend empfunden wird (OVG NRW, Urteil vom 12.06.2001 
- 10 A 97/99; best. durch BVerwG, Beschluss vom 15.10.2001 – 4 B 69.01). Eine Verunstaltung der Landschaft kann 
weder aus der technischen Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen Gewöhnungsbedürftigkeit der Wind-
energieanlagen noch allein aus deren angesichts ihrer Größe markanten und weit sichtbaren Erscheinung abgeleitet 
werden (OVG NRW, Urteil vom 28.02.2008 - 10 A 1060/06; siehe auch BVerwG, Beschluss vom 18.03.2003 – 4 B 
7.03; OVG Niedersachsen, Urteil vom 28.02.2010 - 12 LB 243/07). 
e) Auch wenn bestimmte Landschaftsteile, die sich in einem Landschaftsschutzgebiet befinden, durch eine Windener-
gieanlage, die außerhalb dieses Gebiets errichtet werden soll, optisch beeinflusst werden, liegt eine Beeinträchtigung 
eines öffentlichen Belangs nur vor, wenn dies zu einer Verunstaltung des Landschaftsbildes im Sinne von § 35 Absatz 
3 Satz 1 Nummer 5 Baugesetzbuch führt (BVerwG, Beschluss vom 08.05.2008 – 4 B 28/08). 
Nach der Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichtes  NRW (Urteil vom 18.11.2002 – 7 A 2140/00) darf bei der 
rechtlichen Wertung der Wirkungen von Windenergieanlagen nicht unberücksichtigt bleiben, dass der Gesetzgeber sie 
im Außenbereich grundsätzlich, das heißt vorbehaltlich einer planerischen Steuerung durch Raumordnungspläne und 
gemeindliche Flächennutzungspläne, privilegiert hat, so dass die Anlagen als solche nach den gesetzgeberischen 
Vorgaben im Außenbereich nicht als Fremdkörper, sondern von ihrem Erscheinungsbild her vielmehr eher als außen-
bereichstypisch und nicht wesensfremd zu werten sind (siehe auch OVG NRW, Urteil vom 19.05.2004 – 7 A 3368/02; 
OVG NRW, Urteil vom 24.6.2004 – 7 A 997/03). Gleichwohl dürfen bei der wertenden Einschätzung des Störpotentials 
die anlagentypischen Drehbewegungen der Rotorblätter als Blickfang trotz gegebener Privilegierung nicht außer Be-
tracht gelassen werden (BVerwG, Beschluss vom 15.10.2001 – 4 B 69.01). Für die Annahme, ob eine Verunstaltung 
des Orts- oder Landschaftsbildes vorliegt, ist die jeweilige durch die Standortwahl vorgegebene Situation maßgeblich. 
Ob eine Landschaft durch technische Einrichtungen und Bauten bereits so vorbelastet ist, dass eine Windenergiean-
lage sie nicht mehr verunstalten kann, ist eine Frage des jeweiligen Einzelfalls. In welcher Entfernung eine Windener-
gieanlage nicht mehr verunstaltend wirken kann, lässt sich ebenfalls nicht abstrakt festlegen (BVerwG, Beschluss vom 
18.03.2003 – 4 B 7.03). 
f) Der Belang des Habitat und Artenschutzes ist als Unterfall des Naturschutzes zu berücksichtigen. Zu den Belangen 
im Einzelnen wird auf Nummer 8.2.2.2 und Nummer 8.2.2.3 verwiesen. 
g) Hinsichtlich der Belange des Denkmalschutzes formuliert § 35 Absatz 3 Satz 1 Nummer 5 Baugesetzbuch eigen-
ständige Anforderungen, die – unbeschadet der Konkretisierung durch Landesrecht (dazu Nummer 8.2.4) – unmittel-
bar dort eingreifen, wo grobe Verstöße in Frage stehen (vergleiche BVerwG, Beschluss vom 26.06.2014 – 4 B 47.13). 
Die Vorschrift hat im Verhältnis zu den denkmalrechtlichen Vorschriften, die nach § 29 Absatz 2 Baugesetzbuch unbe-
rührt bleiben, eine Auffangfunktion (BVerwG, Urteil vom 21.04.2009 – 4 C 3.08). 
h) Eine Beeinträchtigung öffentlicher Belange kann auch bei einer Gefährdung der Wasserwirtschaft (siehe 8.2.3.1 
und 8.2.3.2) und des Hochwasserschutzes (siehe 8.2.3.3 und 8.2.3.4) gegeben sein. Gegebenenfalls bedarf die Anla-
generrichtung neben der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung einer entsprechenden wasserrechtlichen Geneh-
migung. 
i) Eine Störung der Funktionsfähigkeit von Funkstellen und Radaranlagen (§ 35 Absatz 3 Satz 1 Nummer 8 Bauge-
setzbuch) können der Zulässigkeit einer Windenergieanlage entgegenstehen. Dies setzt voraus, dass die Windener-
gieanlage die Funktion der Radaranlage für den ihr zugewiesenen Zweck in nicht hinzunehmender Weise einschränkt. 
Der in § 35 Absatz 3 Satz 1 Nummer 8 Baugesetzbuch normierte öffentliche Belang soll nur dann die bauplanungs-
rechtliche Unzulässigkeit eines Vorhabens begründen, wenn es um die Abwehr von Gefahren geht, deren Gewicht 
den im Gesetzgebungsverfahren in den Blick genommenen öffentlichen Belangen - hier: militärische Belange sowie 
Flugsicherheit - vergleichbar ist. Ob die Beeinträchtigung privater Richtfunkstrecken als öffentlicher Belang des § 35 
Absatz 3 Satz 1 Nummer 8 Baugesetzbuch einzustufen ist, ist in der Rechtsprechung noch nicht abschließend ge-
klärt.  Der Richtfunkkanal wird abgeschattet und eine Hindernisdämpfung wird verursacht, wenn die erste Fresnelzone 
von den Rotorblättern einer Windenergieanlage überstrichen wird. Allerdings hängt es vom Ausmaß der Hinder-
nisdämpfung ab, ob eine unzulässige Beeinträchtigung vorliegt (vergleiche OVG NRW, Beschluss vom 27.08.2014 – 8 
B 550/14). Allerdings werden Beeinträchtigungen des Rundfunkempfangs vom Schutzbereich des § 35 Absatz 3 Satz 
1 Nummer 8 Baugesetzbuch nicht erfasst (OVG NRW, Urteil vom 18.08.2009 – 8 A 613/08). 
Die Funktionsfähigkeit von Wetterradarsystemen kann durch Windenergieanlagen ebenfalls beeinträchtigt werden. 
Auch insoweit ist zu prüfen, ob das Radarsystem tatsächlich durch das Bauvorhaben technisch beeinflusst wird und 
ob sich diese Störung auf die Funktionsfähigkeit des Radars auswirkt, d.h., ob der der Rardaranlage zugewiesene 
Zweck in nicht hinnehmbarer Weise eingeschränkt wird. 
Soweit es sich um Funk- und Radaranlagen handelt, die der Sicherheit des Luftverkehrs dienen, wird auf Nummer 
8.2.6 verwiesen. 
j) Zum Belang der Landesverteidigung im Einzelnen wird auf Nummer 8.2.8 verwiesen.  Die entsprechende Darle-
gungslast bei der Geltendmachung von Belangen der Landesverteidigung liegt bei der Bundeswehr (vergleiche OVG 
Niedersachsen, Beschluss vom 13.04.2011 – 12 ME 8/11). In Konfliktfällen sind Nachfragen an das Bundesamt für 
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Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr (BAIUDBw), Referat Infra I 3, Fontainengraben 
200, 53123 Bonn zu richten. E-Mail (auch für alle informellen Voranfragen an die Bundeswehr): windenergie@bundes-
wehr.org. 
k) Die Funktionsfähigkeit von Erdbebenmessstationen ist ein öffentlicher Belang im Sinne des § 35 Abs. 3 Satz 1 Bau-
gesetzbuch; die bloße Möglichkeit einer Störung der Funktionsfähigkeit reicht für ein Entgegenstehen im Sinne des § 
35 Abs. 3 Satz 1 Baugesetzbuch nicht aus (vergleiche OVG NRW, Beschluss v. 09.06.2017, 8 B 1264/16); vergleiche 
auch Nummer 8.2.12. 
l) Auch das Gebot der Rücksichtnahme ist in § 35 Absatz 3 Satz 1 Baugesetzbuch verankert. Der im Außenbereich 
Wohnende muss grundsätzlich mit der Errichtung von in diesem Bereich privilegierten Windenergieanlagen und ihren 
optischen Auswirkungen rechnen (OVG NRW, Beschluss vom 12.01.2006 – 8 A 2285/03). Auf Abwehrrechte kann 
sich nur derjenige berufen, dessen eigene Nutzung formell und materiell legal ist, wobei die Beweislast für die formelle 
Legalität die Bauherrin oder den Bauherrn trifft (OVG NRW, Beschluss vom 24.06.2010 – 8 A 2764/09; best. durch 
BVerwG, Beschluss vom 23.12.2010 - 4 B 36.10). Ob von einer Windenergieanlage eine rücksichtslose optisch be-
drängende Wirkung auf eine Wohnbebauung ausgeht, ist stets anhand aller Umstände des Einzelfalls zu prüfen. Das 
Oberverwaltungsgericht NRW (siehe Urteil vom 09.08.2006 – 8 A 3726/05 -, best. durch BVerwG, Beschluss vom 
11.12.2006 - 4 B 72.06) hat folgende Bewertungskriterien zur Beeinträchtigung entwickelt: 
Lage bestimmter Räumlichkeiten und deren Fenster sowie von Terrassen und Ähnlichem zur Windenergieanlage; be-
stehende oder in zumutbarer Weise herstellbare Abschirmung des Wohngrundstücks zur Anlage; Hauptwindrichtung 
und damit Stellung des Rotors zu einem Wohnhaus; topographische Situation; Sichtschutz durch Waldgebiete oder 
Gebäude; die Größe des Rotordurchmessers, weitere Beeinträchtigungen durch bereits vorhandene Windenergieanla-
gen. 
Nach der Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichtes NRW lassen sich unter Berücksichtigung dieser Kriterien für 
die Ergebnisse der Einzelfallprüfungen grobe Anhaltswerte prognostizieren: 
Ist der Abstand zwischen einem Wohnhaus und einer Windenergieanlage geringer als das Zweifache der Gesamthöhe 
der Anlage (Nabenhöhe + halber Rotordurchmesser), dürfte die Einzelfallprüfung überwiegend zu einer dominanten 
und optisch bedrängenden Wirkung der Anlage gelangen. Beträgt der Abstand das Zwei- bis Dreifache der Gesamt-
höhe der Anlage, bedarf es regelmäßig einer besonders intensiven Prüfung des Einzelfalls. Diese vom Oberverwal-
tungsgericht NRW aufgestellten Regeln sind Faustformeln, die eine bestimmte Würdigung der Umstände nahelegen, 
aber die Prüfung des konkreten Einzelfalls nicht entbehrlich machen (siehe auch BVerwG, Beschluss vom 23.12.2010 
- 4 B 36.10). 
Das OVG NRW hat diese Grundsätze in seiner jüngeren Rechtsprechung bestätigt, auch in Bezug auf modernere 
Windenergieanlagen, die durch einen höheren Turm und einen größeren Rotordurchmesser gekennzeichnet sind (Be-
schluss vom 20.07.2017 – 8 B 396/17 und 21.11.2017 – 8 B 935/17). 
 
 
 


